
Stahlharte Konsequenzen

Autor(en): Steger, Hans Ulrich

Objekttyp: Illustration

Zeitschrift: Nebelspalter : das Humor- und Satire-Magazin

Band (Jahr): 106 (1980)

Heft 11

PDF erstellt am: 29.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



STAHLHARTE KONSEQUENZEN
Zeichnung: H.U.Sieger
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iw nur noch eme stahlharte Haltung weiter ki(jt:SdiärfSt&[
Oly^piciboykott, Erstellung jeglicher falforêiiStwsche
fam râriàtowtarierretsejrx mekr} Abbruàì aller privatevi
Ostfan takteJür zu Punkt, sus! /\aaaber

Selbstverständlich muss peinlich gevian darauf
geächtet weref&m ^QSS unserer freien Exportwirt-
schz\t cjarâus kein Schade* erwächst (Arbeitsplätze) u\r\d
dass Sich unsere Wirtschaftsbeziehungen un gestört weiter-
entwickele können, nach dem Qese{% von Angebot umd
M 3 d\\rège} welches hier allein giftend 3e$en welches
nicht ungestrôf-t Verstössen werden clarf-
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